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Beschlussvorlage 
 

öffentlich 

               
Beratungsfolge                                                                                                                                                            Sitzungstermin 

 

1  01-Feuerwehrausschuss  06.05.2025 

2  01-Samtgemeindeausschuss  13.05.2025 

3  01-Samtgemeinderat  20.05.2025 

 
 
Betreff: 

 
Antrag der Ortsfeuerwehr Bothel auf Erweiterung des Feuerwehrhauses Bothel 
___________________________________________________________________________ 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Siehe Antrag der Ortsfeuerwehr Bothel  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Problembeschreibung/Begründung: 

 
Der Antrag wird im beiliegenden Schreiben der Feuerwehr Bothel dargelegt. 
 
Die Verwaltung weist auf den folgenden Sachverhalt hin: 
 
Im Rahmen der Beschaffung des MTW für die Feuerwehr Bothel wurde seitens des 
Fördervereins schriftlich zugesagt, das historische Feuerwehrfahrzeug („Emma“) zu 
übernehmen, um damit den erforderlichen Platz im Feuerwehrhaus für den neuen MTW zu 
schaffen. Es wurde ausdrücklich bestätigt, dass damit in den vorhandenen Hallen ausreichend 
Platz für das neue Fahrzeug zur Verfügung steht.  
 
Zu berücksichtigen ist, dass auf dem Grundstück für die OF Bothel nur noch wenig Flächen für 
künftige Erweiterungsbauten zur Verfügung stehen.  
 
   
 
 
Anlagen vorhanden:  Ja       
   
 

Amt/Geschäftszeichen 
 

Haupt- und Ordnungsamt / SGBM 

Datum 
 

24.04.2025 

Drucksache Nr. 
 

01-20/2025 
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___________________________________________________________________________ 
 

Finanzielle Auswirkungen:  Ja       Nein 
 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 

 
€       

Jährliche 
Folgekosten/-
lasten 
 

€       

Finanzierung/ 
Eigenanteil 
 

 
€       

Objektbezogene 
Einnahmen 
 

 
€       

Einmalige o. 
jährliche 
Haushaltsbelastung 
 

€       

Veranschlagung  vorgesehen Produkt:  Konto:       Ansatz: €       

     
 
 
 
 

gez. Eberle 
Samtgemeindebürgermeister 


